
 
Gemeinschaft Auf der Meinhardt e.V.  
im Verband Wohneigentum NRW e.V.  

 

V. 1.8 vom 14.03.2020 

Entgeltordnung 
für die Benutzung des Paul-Gerhardt-Hauses sowie der unmittelbar 

angrenzenden Außenanlagen (ausgenommen Grillplatz) 
 

§1 
Tagessatz 

 

1. Für die Überlassung der Räumlichkeiten und Einrichtungen, sowie der Außenanlagen 
(s.o.) ist von Mitgliedern der Gemeinschaft eine Überlassungsgebühr bei der 
Reservierung von 60,00 € sowie eine Kaution in Höhe von 120,00 € für einen 
Veranstaltungstag zu zahlen.  Die Endreinigung wird mit 40,00 € in Rechnung gestellt. 

 

2. Die Überlassungsgebühr für Nichtmitglieder beträgt 150,00 € für einen 
Veranstaltungstag. Außerdem ist eine Kaution in Höhe von 300,00 € fällig. Sie ist nach 
Genehmigung der Überlassung zu zahlen. Die Endreinigung wird mit 40,00 € in 
Rechnung gestellt. 

 

3. In der Zeit von November bis März wird ein Heizkostenzuschuss von 20,00 € pro 
Veranstaltungstag berechnet. 

 

4. Für die Überlassung der Räumlichkeiten und Einrichtungen, sowie der Außenanlagen 
(s.o.) in regelmäßigen Abständen (z.B. 1x pro Monat) für Mitglieder und Nichtmitglieder 
werden besondere Entgelte vereinbart. 

 
§2 

Tagessatz 
bei mehrtägigen Veranstaltungen 

 
Für jeden weiteren Tag einer mehrtägigen Veranstaltung wird ein Nachlass von 20%/Tag 
gewährt. 
 

§3 
Tagessätze 

für weitere Miet-Gegenstände 
 
1. Beamer und Leinwand 

Die Nutzungsgebühr von Beamer und Leinwand beträgt 15,00 €. 
 

2. Beschallungsanlage (Verstärker, DVD-Player, Lautsprecher) 
Die Nutzungsgebühr der Beschallungsanlage beträgt 15,00 €. 

 
3. Festzeltgarnitur ( 1 Tisch und 2 Bänke) 

                    Die Nutzungsgebühr für eine Garnitur beträgt 5,00 €. 
 
              4.   Stehtische 
                    Die Nutzungsgebühr für einen Stehtisch beträgt 3,00 € 
 
               5.  Zapfanlage 
                    Die Nutzungsgebühr für die Zapfanlage beträgt 45,00 € (Mitglieder 25,00 €) 
 
Siegen; den  14.03.2020 
 
Der Vorstand: 
 
  1. Vorsitzender              2. Vorsitzender 
 
  
.......................................................................................................................... 
  Friedhelm Hanisch    Thorsten Katz 


